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5. Verordnung der schwedischen Post- und Telekommunikationsbehörde über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht
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für die Nutzung bestimmter Funksender

6. Funkanlagen

7.

8. Nach Kapitel 3 Abschnitt 1 des Gesetzes über die elektronische Kommunikation (2022:482) ist für die Nutzung
bestimmter Funksender oder für die Nutzung von Funksendern innerhalb eines bestimmten Frequenzspektrums eine
Genehmigung erforderlich. Nach Kapitel 3 Abschnitt 4 desselben Gesetzes kann die Regierung oder eine von ihr
benannte Behörde Verordnungen über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht nach Kapitel 3 Abschnitt 1 erlassen.
Nach § 26 der Verordnung über die elektronische Kommunikation (2022:511) kann die Post- und
Telekommunikationsbehörde solche Regelungen über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht erlassen. Der Entwurf
enthält solche Bestimmungen über Ausnahmen von der Genehmigungspflicht. Ausnahmeentscheidungen sind nach
Auffassung der Post- und Telekommunikationsbehörde grundsätzlich nicht als technische Vorschriften im Sinne von § 2
Absatz 1 der Technischen Vorschriftenverordnung (1994:2029) anzusehen.

Die Bestimmungen der beigefügten Verordnungen, die nach Ansicht der Post- und Telekommunikationsbehörde
möglicherweise unter die Notifizierungspflicht nach der Technischen Vorschriftenverordnung fallen, sind die
Bestimmungen über Einsteigszertifikate für Funkamateure.

Die festgelegten technischen Anforderungen stehen im Einklang mit den Anforderungen des EU-Rechts. [Theoretisch
könnte eine Gegenseitigkeitsklausel bestehen, z. B. „CE-Kennzeichnung oder Erfüllung der gleichwertigen Anforderungen
wie in der Richtlinie für Erneuerbare Energien]

9. Derzeit verfügen die Nutzer von Amateurfunkanlagen über eine Zertifizierungsklasse, die Zugang zu Frequenzbändern
bietet, die von der Genehmigungspflicht für die Nutzung bestimmter Funksender ausgenommen sind. Mit dem Vorschlag
führt die Post- und Telekommunikationsbehörde nun eine zusätzliche Zertifikatsklasse für Nutzer von
Amateurfunkanlagen ein, die Zugang zu Frequenzbändern gewähren, die von der Genehmigungspflicht für die Nutzung
bestimmter Funksender ausgenommen sind. Im Gegenzug müssen diese Nutzer in der vorgeschlagenen Zertifikatsklasse
Geräte verwenden, die die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfüllen und gemäß dieser Richtlinie
zugelassen wurden. Diese Anforderung geht über das hinaus, was für die Umsetzung der genannten Richtlinie
erforderlich ist, und kann daher als eine nationale technische Vorschrift angesehen werden, die der Notifizierungspflicht
unterliegt.

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e): Keine Grundlagentexte vorhanden

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein
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SPS-Aspekt: Nein
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